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Mit der «Liechtenstein-Erklärung»
vom 12. März 2009 bekennt sich das
Fürstentum Liechtenstein zum
OECD-Standard in Steuerfragen.
«Mit dieser Erklärung», betonte die
Regierung, «verpflichtet sich Liech-
tenstein zur Umsetzung der durch die
OECD entwickelten globalen Stan-
dards der Transparenz und des Infor-
mationsaustausches in Steuerfragen.»
In der Folge schloss Liechtenstein mit
einer Reihe von Ländern die gefor-
derten TIEA-Abkommen (Tax Infor-
mation Exchange Agreement) ab, wo-
rauf die OECD das Fürstentum Liech-
tenstein von der «grauen Liste» der
nicht-kooperativen Staaten in Steuer-
fragen wieder entfernte. Liechten-
steins Regierung bewertete diese
Streichung von der «grauen Liste» als
wichtiges Zwischenziel in der Neu-
ausrichtung des Wirtschaftsstandor-
tes und Finanzplatzes. In Verbindung
mit dem Abschluss der TIEA-Abkom-

men steht die Absicht, mit den einzel-
nen Vertragsstaaten in Europa und
ausserhalb Europas Doppelbesteue-

rungsabkommen (DBA) abzuschlies-
sen, die für die liechtensteinische Ex-
portwirtschaft von grosser Bedeu-
tung sind.

Informationsaustausch mit den
USA in Steuersachen
Schon vor der «Liechtenstein-Erklä-
rung» hatte Liechtensteins Regierung
mit dem Projekt «Futuro» eine neue
Strategie für den Finanzplatz einge-
leitet. Liechtenstein rückte damit von
der früheren defensiven Politik ab.
Eine erste Durchbrechung des Prin-

Liechtenstein hat die OECD-Standards in Steuerfragen übernommen und
damit die erste Phase des Transformationsprozesses für den Finanzplatz
der Zukunft abgeschlossen. Die OECD entfernte Liechtenstein im Gegen-
zug wieder von der «Grauen Liste» der in Steuerfragen nicht kooperieren-
den Länder. Bis zum 1. Oktober 2011 hat Liechtenstein mit 24 Ländern
Steuerinformationsabkommen abgeschlossen. Der Informationsaustausch
über Steuersachen erfolgt nicht automatisch, sondern nur auf der Basis
eines präzise formulierten Ersuchens. Geplant ist der Abschluss von Dop-
pelbesteuerungsabkommen, insbesondere mit jenen Ländern, die für die
liechtensteinische Exportindustrie wichtig sind.

Liechtenstein in der internationalen Steuerkooperation
Steuerinformationsabkommen und Doppelbesteuerungsabkommen

Hoher Schutz des Privateigentums und der Privatsphäre

Liechtenstein ist ein attraktiver Finanzplatz inmitten Europas. Zur Attraktivität

des Finanzplatzes tragen verschiedene Faktoren bei, insbesondere der hohe

Schutz des Privateigentums und der persönlichen Privatsphäre. Asset Protec-

tion gehört zu den wesentlichsten Elementen des im Jahre 2010 erneuerten

Stiftungsrechts, das den Schutz des privaten Vermögens vor Zugriffen von

Gläubigern des Stifters oder der Begünstigten sowie bei der Vorsorge von

Familienangehörigen in den Mittelpunkt stellt. Zu den bedeutenden Stan-

dortfaktoren Liechtensteins zählen auch die politische Kontinuität, die Stabi-

lität des Schweizer Frankens als gesetzliche Währung, das stabile Rechtssy-

stem und die traditionell liberale Wirtschaftsordnung. 

Mit der «Liechtenstein-Erklärung» vom 12. März 2009 akzeptierte Liechtenstein

die internationalen Regeln des Informationsaustauschs in Steuerfragen. Den-

noch gibt es keinen automatischen Informationsaustausch mit ausländischen

Steuerbehörden. Vielmehr verpflichtete sich Liechtenstein, auf der Grund-

lage von OECD-konformen Abkommen mit anderen Staaten, nur zum Infor-

mationsaustausch in begründeten Fällen. Rechtshilfe und Amtshilfe werden

nur auf konkrete Anfrage geleistet, «fishing expeditions» sind nicht zulässig.
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zips, in Steuersachen keine Auskünf-
te an andere Staaten weiterzugeben,
erfolgte mit dem Übereinkommen
Liechtenstein-USA im Jahre 2008.
Schon im Sommer 2006 hatten die
USA dem Fürstentum Liechtenstein
den Vorschlag für den Abschluss ei-
nes Steuerinformationsabkommens
unterbreitet und mit der Verlänge-
rung des QI-Status (Qualified Inter-
mediary) für die liechtensteinischen
Banken verknüpft, der bis Ende 2008
Gültigkeit hatte. Das TIEA-Abkom-
men wurde am 8. Dezember 2008 in
Vaduz unterzeichnet und trat nach
Anpassung der nationalen Gesetzge-
bung auf den 1. Januar 2010 in Kraft,
womit es seine Wirkung für die Steu-
erjahre ab 2009 entfaltet. Die USA ha-
ben in der Folge den Qualified Inter-
mediary-Status für die Banken im
Fürstentum Liechtenstein um weitere

sechs Jahre bis Dezember 2015 ver-
längert. 

Gegenstand des TIEA-Abkommens
ist die gegenseitige Unterstützung
durch den Austausch von Informatio-
nen, die für die Anwendung der Steu-
ervorschriften im ersuchenden Staat
bedeutsam sind. Der Informations-
austausch erfolgt auf dem Weg der
Amtshilfe zwischen den Steuerbehör-
den der beiden Länder. Amtshilfe
muss bei Vorliegen eines betrügeri-
schen Steuervergehens nach US-
Recht gewährt werden, auch wenn
das Vergehen nach liechtensteini-
schem Recht kein Fiskalbetrug ist.
Das frühere Prinzip der gegenseitigen
Strafbarkeit, wonach ein Vergehen in
beiden Ländern eine strafbare Hand-
lung sein muss, wurde mit dem US-
Abkommen von Liechtenstein aufge-
geben. 

Der Informationsaustausch erfolgt
aber nicht automatisch, sondern nur
auf der Basis eines präzise formulier-
ten Ersuchens. Liechtenstein muss ei-
nem Amtshilfeersuchen nur entspre-
chen, wenn die im Abkommen genau
definierten Anforderungen erfüllt
sind. Zu diesen Anforderungen zäh-
len detaillierte Angaben über die
Identität des US-Steuerpflichtigen,
den zugrunde liegenden Sachverhalt,
die Art und Form sowie die Zeit -
spanne der verlangten Informatio-
nen. Ausserdem kann Liechtenstein
eine Erklärung verlangen, dass die

USA alle ihr in ihrem Hoheitsgebiet
zur Verfügung stehenden Mittel zur
Beschaffung der Informationen aus-
geschöpft haben. Mit dem Erfordernis
von sehr detaillierten Auskunftsersu-
chen an Liechtenstein sollen blosse
«fishing expeditions» oder «fact fin-
ding expeditions» ausgeschlossen
werden. 

Steuerkooperation zwischen 
Liechtenstein und Deutschland
Von besonderer Bedeutung für Liech-
tenstein ist das Informationsabkom-
men in Steuerangelegenheiten mit
Deutschland, das in den letzten Jah-
ren erheblichen Druck auf die soge-
nannte «Steueroase Liechtenstein»
ausgeübt hatte. Schon im Sommer
2008 hatte Liechtenstein allen EU-
Staaten die Umsetzung von OECD-
Standards für den Austausch von
Steuerinformationen in bilateralen
Abkommen angeboten. Das Finanz-
ministerium der deutschen Regie-
rung erachtete aber ein derartiges Ab-
kommen zwischen Liechtenstein und
Deutschland vorerst als nicht not-
wendig, sondern legte den Schwer-
punkt auf die Gespräche in Brüssel
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Das Fürstentum Liechtenstein verfügt traditionell über einen hohen Schutz des
 Privateigentums und der Privatsphäre

F.L. Trending im Internet
Besuchen Sie unsere Home-
page unter www.seeger.li. Hier
finden Sie auch alle bisherigen
Ausgaben von F.L. Trending zum
Herunterladen.
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((((((((((((Amtshilfe leistet Liechtenstein an ausländische Staaten nur auf konkrete Anfrage
und begründeten Verdacht 

über den Abschluss eines Betrugsbe-
kämpfungsabkommens. Erst anfangs
2009 erklärte das Finanzministerium
seine Bereitschaft zur Aushandlung
eines TIEA-Abkommens, das am 2.
September 2009 in Vaduz unterzeich-
net werden konnte. 

Das Abkommen enthält eine zeitliche
und materielle Abgrenzung für den
Austausch von Steuerinformationen.
Die zeitliche Abgrenzung besteht da-
rin, dass Auskünfte erst für Steuerjah-
re ab 1. Januar 2010 erteilt werden
müssen. Ausserdem erfolgt der Infor-
mationsaustausch nicht automatisch,
sondern nur auf der Basis eines präzi-
se formulierten Ersuchens. Liechten-
stein muss einem Amtshilfeersuchen
Deutschlands nur entsprechen, wenn
genau definierte Anforderungen er-
füllt sind, wie sie schon im Abkom-
men mit den USA festgelegt wurden.
Der Austausch von Steuerinformatio-
nen ist bereits im Festsetzungs- und
Erhebungsverfahren vorgesehen, wo-
mit unerheblich wird, ob in Deutsch-
land schon ein Strafverfahren einge-
leitet wurde oder ob nach dem liech-
tensteinischen Recht ein Steuerbetrug
oder eine Steuerhinterziehung vor-
liegt, die lediglich verwaltungsstraf-
rechtlich verfolgt wird. 

Steueramtshilfe mit dem 
Vereinigten Königreich
Einen neuen – und bis anhin weltweit
einzigartigen – Weg beschritt Liech-
tenstein in der Steuerkooperation mit

dem Vereinigten Königreich. Neben
der Erfüllung der OECD-Standards
über die Gewährung von Steueramts-
hilfe sehen die im Sommer 2009 ver-
einbarten Abkommen auch pragmati-
sche Lösungen vor, die als Haupt-
zweck die steuerliche Legitimation
der britischen Kunden des Finanz-
platzes Liechtenstein haben. Beim
Übereinkommen über einen Informa-

tionsaustausch in Steuersachen, dem
Memorandum of Understanding mit
der britischen Steuerbehörde und der
«Gemeinsamen Erklärung» über die
künftige Entwicklung der Zusam-
menarbeit in Steuerangelegenheiten
handelt es sich um einen massge-
schneiderten Ansatz, der Rechtssi-
cherheit schafft und dabei gewachse-
ne Strukturen und gegenseitige Inte-

Amtshilfe – nicht bei gestohlenen Daten 

Das Fürstentum Liechtenstein hat mit einer Reihe von Staaten
Abkommen über den Informationsaustausch in Steuersachen
(Tax Information Exchange Agreement oder TIEA) sowie Dop-
pelbesteuerungsabkommen (DBA) abgeschlossen. Den Part-
nern ist nach diesen Abkommen Amtshilfe zu leisten, auch wenn
das im Ausland vorliegende Steuervergehen in Liechtenstein
keine strafbare Handlung darstellt. Um die in den TIEA und DBA
bilateral geregelte Amtshilfe im Inland durchführen zu können,
ist 2010 ein Steueramtshilfegesetz geschaffen worden. Nach
diesem Gesetz erfolgt der Informationsaustausch nicht auto-
matisch, sondern nur auf der Grundlage eines präzise formulier-
ten Ersuchens. Liechtenstein muss einem Ersuchen nur entspre-
chen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, wie etwa
detaillierte Angaben über die Identität des Steuerpflichtigen
und über den Sachverhalt. Ein Gesuch um Amtshilfe kann auch
abgelehnt werden, wenn es dem «ordre public» widerspricht,
was nach Völkerrecht eine Verletzung wesentlicher innerstaat -
licher Rechtsgrundsätze bedeutet. Dies ist insbesondere bei
Ersuchen der Fall, deren Informationen durch den ausländi-
schen Staat auf eine Art beschafft wurden, die in Liechtenstein
eine strafbare Handlung darstellt. Dieser Passus wurde von
Liechtenstein ausdrücklich in das Gesetz aufgenommen, um
Amtshilfe verhindern zu können, wenn die Informationen durch
Datendiebstahl beschafft wurden. 



Unsere Dienstleistungen
� Internationale Finanz-, Steuer- und Wirtschaftsberatung
� Gründung, Domizilierung und Verwaltung liechtensteini- 

scher und ausländischer Gesellschaften
� Beratung bei Vertragsgestaltung und Abwicklung interna- 

tionaler Handels- und Finanzgeschäfte
� Anwaltschaftliche Vertretung in Straf-, Verwaltungs- und 

Zivilsachen
� Vermögensberatung und Vermögensverwaltung
� Treuhänderschaften und Treuhandfunktionen
� Family Office Services
� Führung von Buchhaltungen und Übernahme von

Revisionsstellenmandaten
� Marken-, Lizenz- und Patentangelegenheiten
� Erstellen von Gutachten
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ressen berücksichtigt. Die für den
 Finanzplatz neuen Rahmenbedin -
gungen geben den britischen Kunden
die Möglichkeit, über eine Selbstde-
klaration zu attraktiven Bedingungen
zur Steuerkonformität zu gelangen.
Das Vereinigte Königreich hat sich
verpflichtet, für britische Kunden in
Liechtenstein ein attraktives Steuerof-
fenlegungsprogramm (Liechtenstein
Disclosure Facility) zur Verfügung zu
stellen, während Liechtenstein die
Verpflichtung einging, im nationalen
Recht ein Amtshilfe- und Complian-
ce-Programm zu etablieren, damit die

Liechtenstein verfügt über ein Bankgeheimnis, das dem Schutz der Privatsphäre der
Kunden und dem Schutz ihrer Daten vor ungerechtfertigten Zugriffen dient

F.L.TRENDS
britischen Kunden bis Ende des Pro-
gramms im Jahre 2015 ihren Steuer-
pflichten in England nachkommen
können. In der «Gemeinsamen Erklä-
rung» gehen die Vertragspartner auch
auf die steuerliche Behandlung der
liechtensteinischen Gesellschaftsfor-
men ein, wobei von der grundsätzli-
chen steuerlichen Gleichbehandlung
von Stiftungen mit dem englischen
Trust ausgegangen wird. Die damit
geschaffene Rechtssicherheit macht
die liechtensteinische Stiftung auch
weiterhin für Kunden aus dem Verei-
nigten Königreich attraktiv. 

Die Konjunkturlage in Liechtenstein im Jah-
re 2011 ist gut. 99% der Industrie- und Ge-
werbeunternehmen bezeichnen die allgemei-
ne Lage als gut oder befriedigend.

*
Die drei grössten Bankengruppen verzeich-
neten im 1. Halbjahr 2011 einen Neugeldzu-
wachs von 6,5 Milliarden Franken.

*
Die Warenexporte (ohne die Lieferungen in
die Schweiz) stiegen im 1. Halbjahr 2011 um
3% an.

*
Die Umsätze von 25 grösseren Unterneh-
men in Liechtenstein erhöhten sich laut den
Mehrwertsteuerdaten im 1. Halbjahr 2011
um 7%. Im Industriesektor stiegen die Um-
sätze in diesem Zeitraum um 12% gegenü-
ber dem Vorjahr an. Gleichzeitig erhöhte sich
die Beschäftigung in Industrie und waren-
produzierendem Gewerbe bis Mitte 2011 um
1,5%.

*
Mitte 2011 waren rund 35’000 Personen in
Liechtenstein beschäftigt, womit sich ge-
genüber dem vergleichbaren Zeitpunkt vor
einem Jahr ein Zuwachs von 3,0% ergibt. 

*
Der hoch bewertete Schweizer Franken
dämpfte die Nachfrage nach liechtensteini-
schen Exportgütern, während die tiefen Zin-
sen und die Turbulenzen aufgrund der eu-
ropäischen Schuldenkrise die Ergebnisse der
Finanzdienstleister belasteten.

(Quelle: Amt für Statistik)


